
 

08.04.2026 Webinar 
2,5 Stunden Fortbildung – 10.00 bis 12.30 Uhr - € 150,00 netto 

 

Aufgrund der aktuellen Brisanz der Problematik und vielfachen 

Wunsches hiermit gerne die Wiederholung! 

 

Annahmeverzug + BAG 2026 + unser Alltag 

       alle Basics + Highlights + alle Strukturen 
              

             Ganz neu: Divergenzvorlagen des 2. Senats vom 18.06.2025  

                zur Abdingbarkeit des § 615 BGB - z. B. 2 AZR 91/24 (A) 

 

           Böswilliges Unterlassen von Zwischenverdienst 

                   BAG 15.01.2025, 5 AZR 273/24  
        BAG 12.02.2025, 5 AZR 127/24  
 

 

o Voraussetzungen Verzug von Alpha bis Omega 

o Umfang der Annahmeverzugsvergütung 

o Zwischenverdienst und böswilliges Unterlassen und Auskunft an AG 

o Gestaltungsmöglichkeiten der Freistellung 

 

 

  André Kottlewski     
        

   Vorsitzender Richter am  

   Arbeitsgericht Köln    

 

 

 

   

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Voraussetzungen des Annahmeverzugs 

 

- Bestehen erfüllbares Arbeitsverhältnis / Kein Hinausgehen über die vertraglich 

geschuldete Arbeitsleistung 

- BAG 18.10.2023, 5 AZR 22/23 

 

- Annahmeverzugs bei tituliertem Weiterbeschäftigungsanspruch bzw. fehlender 

Zustimmung des Betriebsrats zu personeller Einzelmaßnahme 
 

weiter mit den Themen auf Seite 2.......................... 

 

Konstanzer Arbeitsrechtstag 

 

Arbeitsrechtstage 

 

Dr. Manfred Schneider 
Rechtsanwalt  

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

Bahnhofplatz 12 *Altes Finanzamt * 

78462 Konstanz 

Telefon 07531 / 808-930 

Telefax 07531 / 808-929 

 

App „Arbeitsrechtstag“  

in App Store + Play Store 

 

info@arbeitsrechtstag.com 

www.arbeitsrechtstag.com 
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www.muenchener-arbeitsrechtstag.com 

mailto:info@arbeitsrechtstag.com
http://www.arbeitsrechtstag.com/


 

 

 

 

- Grundsätzliches Erfordernis eines tatsächlichen Angebots  gemäß § 294 BGB und 

ausnahmsweises Ausreichenlassen eines wörtlichen Angebots gemäß § 295 BGB 

 

- Sonderfälle der vollständigen Entbehrlichkeit eines Arbeitsangebots gemäß § 296 BGB  

- Offensichtliche Überflüssigkeit eines Arbeitsangebots 

- BAG 13.07.2022, 5 AZR 498/21 

 

- Arbeitsangebot bei „mündlicher Kündigung“? 

 

- Abgestufte Darlegungs- und Beweislast zur Leistungsfähigkeit 

- BAG 21.07.2021, 5 AZR 543/20 

 

- Leistungsunfähigkeit durch rechtliches Tätigkeitsverbot 

- BAG 19.06.2024, 5 AZR 216/23 u.a. 

 

- Aktuelle BAG-Rechtsprechung zum Leistungswillen 

- BAG 19.01.2022, 5 AZR 346/21 

- BAG 13.07.2022, 5 AZR 498/21 

- BAG 29.03.2023, 5 AZR 255/22 

 

- Gestaltungsmöglichkeiten zur Beendigung des Leistungsunwillens bzw. umgekehrt zur 

Beendigung des Annahmeverzuges 

- LAG Rheinland-Pfalz 06.10.2022, 2 Sa 71/21 

 

Rechtsfolgen des Annahmeverzugs 

- Umfang des Anspruchs auf Annahmeverzugslohn 

- BAG 12.10.2022, 5 AZR 30/22 

 

- Auskunftsanspruch des Arbeitgebers hinsichtlich anderer Verdienstmöglichkeiten 

- BAG 27.05.2020, 5 AZR 387/19 

 

- Anrechnung Zwischenverdienst und böswillig unterlassener Erwerb 

- BAG 12.02.2025, 5 AZR 127/24 

- BAG 15.01.2025, 5 AZR 273/24 

- BAG 07.02.2024, 5 AZR 177/23 

- BAG 24.01.2024, 5 AZR 331/22 

- LAG Thüringen 23.04.2025, 4 Sa 227/23 - eigenes treuwidriges Verhalten des 

Arbeitgebers 

 

 

weiter mit den Themen auf Seite 3.......................... 

 

 



 

 

 

 

Betriebsrisiko 

- Grenzen der Betriebsrisikolehre bei gesamtgesellschaftlichen Krisen 

- BAG 13.10.2021, 5 AZR 211/21 

 

Freistellungen 

- Gestaltungsmöglichkeiten und – erfordernisse bei Freistellungen 

 

- Ergänzende Vertragsauslegung zur Anrechnung Zwischenverdienst  

 

- Rücknahme einer Freistellung nach unwiderruflicher Freistellungserklärung 

- LAG Köln 03.02.2022, 6 Sa 465/21 
 
                                                                                                       
 

 

                                                                                                               
 
 
         weiter auf Seite 4 ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 

 



 

 

 

……………Anmeldung online unter www.arbeitsrechtstag.com................. 

 ___________________________________________________________________________________ 
 

                                Webinar am 08.04.2026 von 10.00 bis 12.30 Uhr 

 

      André Kottlewski 
 

        Vorsitzender Richter am Arbeitsgericht Köln 
 

             Der Annahmeverzug + das BAG 2026 + unser Alltag 

___________________________________________________________________________________ 

 

Anmeldung 

Homepage: www.arbeitsrechtstag.com   -   Fax: 07531 / 808 929 

 

Teilnahmegebühr / Stornierung 

€ 150,00 netto zuzüglich 19 % USt., somit € 178,50 brutto. Darin enthalten: Skript per PDF. Stornierung bis zum 

06.04.2026 kostenlos. Ab 07.04.2026 fällt die volle Gebühr an.   

 

Anmeldebestätigung / Rechnung / Teilnahmebestätigung / Passwort 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Anmeldebestätigung und die Rechnung nach § 14 UStG. Die Veranstaltung 

erfüllt die Fachanwaltsordnung und § 37 Absatz 6 BetrVG mit 2,5 Stunden Fortbildung. Die Teilnahmebestätigung 

erhalten Sie, indem Sie uns eine Mail mit dem Passwort – welches während des Webinars bekannt gegeben wird - 

nach der Veranstaltung zusenden und sobald die Teilnahmegebühr beglichen wurde.  

 

Datenschutz 

Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unseren Webseiten. Das Webinar wird nicht aufgezeichnet, alle 

Daten werden nach dem Webinar komplett gelöscht. 

 

Zugang Webinar 

Rechtzeitig vor dem 08.04.2026 erhalten Sie den Link für den Download zum virtuellen Seminarraum. Als technische 

Plattform nutzen wir ZOOM. 

 

 
Ich stimme zu, dass meine übermittelten Daten zum Zwecke von Informationen über Veranstaltungen und der Bearbeitung 
von Veranstaltungen von Kanzlei Dr. Schneider gespeichert, verarbeitet, genutzt werden dürfen. Die Auskunft über meine 
Daten und deren Löschung kann jederzeit verlangt werden. Ein Anspruch auf Lernkontrolle nach FernUSG besteht nicht. 

 

 

Name / Vorname ........................................................................................................................................................ 

 

Kanzlei / Unternehmen / Funktion ............................................................................................................................ 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mail................................................................................................................................................................................. 

- Optimal wäre, wenn Sie Ihre direkte Mailadresse für den Zugang zum Webinar angeben könnten -  

 

Tel / Fax...................................................................................................................................................................................... 

 

Datum / Unterschrift .................................................................................................................................................. 

 
        

       www.arbeitsrechtstag.com / www.konstanzer-arbeitsrechtstag.com / www.saarbruecker-arbeitsrechtstag.com / www.muenchener-arbeitsrechtstag.com /  
www.frankfurter-arbeitsrechtstag.com / www.stuttgarter-arbeitsrechtstag.com 

 

http://www.arbeitsrechtstag.com/
http://www.arbeitsrechtstag.com/
http://www.arbeitsrechtstag.com/
http://www.frankfurter-arbeitsrechtstag.com/

